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DAS NEUE GEMEINDE-

WAPPEN VON TUBACH

N
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Wellenband blau, t rot, Grund weiss

ug der aelthichte Des REi[hﬁhD g T’uhu[h‘

Von F. Willi, Rotlchadh

In tiefen Rinnen durchschneiden Goldach und Stein-
ach in ihrem Unterlaufe ein welliges Gelinde. das lang-
sam gegen die See-Ebene abfallt. Karrersholz, Ruhberg
und Waldegg sind die vorgeschobensten Punkte, die
den Wanderer. der aus dem st. gallischen Hochtale her-
unter steigt, einen fesselnden Blick in die schone Boden-
seegegend tun lassen. Am lieblichsten ist der Auslug
wohl vom Ruhberg aus. An hellen Tagen schweift der
Blick tiber die weite, griine Ebene dahin, iiber die wald-
bestandenen Kimme des Rorschacherberges hinweg zu
den ferne und heimlich schimmernden Vorarlberger-
héhen. die das freundliche Bild des Obersees abschlies-
sen. In guten Jahren taucht der Blick zur Maienzeit
aber auch in die grosse Bliitenpracht eines reichen Obst-
baumwaldes. Es gab aber auch noch eine Zeit, da in
dem fruchtbaren Winkel weite Aehrenfelder wogten und
zu goldener Herbsteszeit, wie in den Urkunden geschrie-
ben steht, der Traubensaft unter den Augen der be-
cidigten Torkelmeister in sieben Torkeln rann. Sorgen
aber lagen iiber den einstigen Ackerzelgen und Reb-
garten wie heute iiber den Wiesengriinden.

In dem biuerlichen Winkel von Horn, Tiibach und
Goldach stiessen jahrhundertelang die bischiflich kon-
stanzische und klssterlich st. gallische Grundherrschaft
zusammen. Der Bischofssitz Konstanz war seit alter Zeit
mit dem rémischen Kastell Arbon und dem Hinterlande
verkniipft. Eine Urkunde Kaiser Friedrichs I. aus dem
Jahre 1155 ziihlt alle Hoheitsrechte und Besitzungen

des Hoch- und Domstiftes auf und umschreibt die Gren-

zen des geistlichen Bistumssprengels und der weltlichen
Herrschaftsgebiete des Bischofs am Bodensee. Dazu ge-
horte der Arbonerforst, der bis an den Fuss des Santis
und iber die Appenzeller Hohenkamme hinweg in das
Rheintal reichte. Es war Wildbanngebiet. Der Forst lag
im Arbongau. dem bischoflichen Zinslande, auf dem
neben dem Kloster St. Gallen die Ortschaften Steinach.
Goldach, Rorschach, Morschwil, Berg, Wilen, Gommer-
wil und Arbon entstanden. Fiir das aufblithende und
selbstandig gewordene Kloster St. Gallen musste ein
Zugang zum See und damit zu den Besitzungen im
Schwabenlande von grosser Bedeutung sein. Er fiihrte
aber iiber bischofliches Gebiet. Erst nach jahrzehnte-
langem erbitterten Kampfe liess sich der Bischof im
Ulmer Vertrage vom Jahre 854 bestimmen. auf den
obern Teil des Arbongaus zu verzichten. Nach und nach
konnten sich so die Gemarkungen von Rorschach. Stein-
ach, Goldach. Mérschwil und Berg zu abgeschlossenen
st.gallischen Grund-und Gerichtsherrschaften entwickeln.
Dem Bischofe verblieb in der Hauptsache noch der flache
Landstrich lings des Sees mit Ausnahme von Steinach
und Rorschach. Als Besitztum der Konstanzerkirche er-
scheint Horn urkundlich 27. November
1155. Mit Bewilligung des Bischofs gelangte dieser Hof
1367 und 1374 an die Edeln von Rorschach. Mit dem
Untergange der Rorschacher Dienstleute fiel er an das
Stift St. Gallen und wurde 1463 wieder vom Hochstifte
Konstanz gegen die Vogtei Goldach eingetauscht.

In Tiibach ist bischéflicher Besitz im Jahre 1292

erstmals am



nachweishbar. Nach dem Tode Rudolfs von Habsburg
stand Bischof Rudolf II. in heftiger Fehde mit Albrecht.
dem Sohne des Habsburgers und dem Enkel Herzog
Johann, Fiir getreue Dienste. die der Ritter Konrad
von Bussnang dabei geleistet hatte. empfing er Besitz
zu Tiibach. Feilen. Stachen. Husleregg., Mittelberg und
Altenriiti fiir 60 Mark Silber als Pfand'. Merkwiirdiger-
weise begegnet uns Tiibach in keinen Traditionsurkun-
den. trotzdem es mitten in st. gallischen Besitz zu liegen
kam. Die erste urkundliche Nennung des Hofes Tiuffen-
bach ist in einer Jahrzeitstiftung enthalten. Auf Bitten
des Dekans Heinrich wurde 1207 das dortige Meieramt
mit dem Kelleramte zu St. Gallen verbunden und aus
den freigewordenen Einkiinften eine Jahrzeit der Brii-
der am St. Thomasfeste gestiftet”.

Die erste Urkunde iiber den Hof Tiibach erinnert
also an die durch das ganze Mittelalter hindurch ge-
iibte klosterliche Wirtschaftsform. Wo immer St. Gallen
ausgedehntes Eigentum besass. unterstand ein Teil der
Figenbewirtschaftung. Zu dem im Auftrage und auf
Rechnung des Klosters bebauten Lande gehorte dann
der Fronhof mit seinen Gebaulichkeiten fiir die dazu
gehorigen Leute. den Wirtschaftgebduden fiir Vieh. Ge-
riatschaften und Vorrdte. Bei der weiten Entfernung
und zerstreuten Lage der Hofe konnte das Kloster die
Fithrung und Ueberwachung nicht selbst iibernehmen
und ibertrug die Leitung gewohnlich einem befahigten
Klosterknechte oder abhingigen Mannern auf Wider-
ruf. Dieser grundherrliche Beamte fiihrte den Namen
Villicus oder major und ist uns in dem Namen Meier
erhalten geblieben. Er hatte das klosterliche Gut mit
Hilfe der untergebenen Knechte und Magde und der
Frondienste leistenden Hufenbesitzer zu bebauen und
lieferte den Ueberschuss aus der Wirtschaft seines Ver-
waltungsbezirkes. die eingezogenen Zinse der freien
Zinshauern und die eingebrachten Zehnten an das Klo-
ster ab. Betl allen Fragen iiber Kauf. Verkauf. neue
Besetzung der Hofe und Verbesserung der Kulturen

wurden die Meier zu Rate gezogen. Mit der Zeit ver-

mochten sie ihre Stellung alleemein freier und ein-
flussreicher zu gestalten. besonders da. wo ihnen zu-
gleich auch richterliche und polizeiliche Befugnisse

tibertragen wurden. Der Meier wurde der wichtigste
Lokalbeamte. und vielerorts iiberliessen sie nunmehr die
landwirtschaftlichen Arbeiten einem Untergebenen. dem
Cellarius oder Keller. Die Hofe. die frither den Namen
Meierhofe fiithrten. wurden nunmehr als Kelhiofe be-
zeichnet. Fur seine Tatigkeit erhielt der Meier ein ge-
wizses Einkommen. das mancherorts zusammen mit ver-
schiedenen richterlichen Gefillen bedeutend wurde. Der
oben genannte Dekan Heinrich gehorte wie der gleich-
zeitig regierende Abt Ulrich VI, (1204—-1219) dem Ge-
schlechte der Herren von Sax an und machte sich durch
Sicherung des Klostergutes und manche Bauten in

St. Gallen um das Kloster verdient.
Thure. Urk. Nr. 843.
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Wirre Zeiten und finanzielle Schwierigkeiten brach-
ten das Kloster im 13. und I+, Jahrhundert oft in Not.
die voriibergehend durch ecinzelne besonders kraftvolle
Aebtegestalten iiberwunden werden konnte. Unter an-

dern aber mehrten sich Giiterabtretungen und Verpfin-

dungen. wodurch die Verschuldung der Klosterwirt-
schaft drohend wurde. Diese wirren Zeiten machten
sich  besonders die aufstrebenden Dienstmannenge-

schlechter zu Nutzen. So kam auch das einflussreiche
Geschlecht der Herren von Rorschach in Tiibach friihe
in Besitz von Lehen. Um das Jahr 1270 geht der <hof
ze Tiufinbach. liute und gut mit allime rechte. bei einer
Giiterteilung der Rorschacher Briider an Eglolf iiber®.
1282 stellte Ritter Eglolf von Rorschach den Hof wieder
dem Kloster anheim. Dann aber erscheint der Hof wie-
der in einem Urbar des 13. Jahrhunderts. Darnach lie-
ferte der Hof den Rorschacher Herren: 12 Malter Vesen.
8 Malter Haber. 1 Schwein. das 8 sol. galt. 1 Schaf.
das 2 sol. galt. 6 Viertel Gerste. 6 Viertel Bohnen.
Mutt Niisse. 4 Biirden Werch. 8 Hithner. 2 Ganse. 1 W 5
Geld®. 1379. September 15.. cing der Hof an Rudolf
von Rorschach. Kirchherr zu Hagenwil. iiber”. Nachher
Bei den

genannten wie bei spiatern Verpfandungen aus der Ge-

V)

sank der Stern des Rorschacher Geschlechtes.

meinde Tiibach scheint es sich nur um wirtschaftliche
Einkiinfte gehandelt zu haben. Es ldsst sich nirgends
nachweisen. dass damir auch niedere Vogteirechte iiber-
gegangen seien. Vermutlich gilt auch hier. was Abt Franz
auf dem Rechtstage zu Rapperswil. 1525, behauptete
dass die niedere Gerichtsbarkeit schon seit Jahrhunderten
dem Stifte gehort habe. Die Absicht. die niedere Vog-
tei oder Gerichtsharkeit an sich zu ziehen. deutet auch
die Tiibacher Urkunde von der Aufhebung des Meier-
amtes an. Gelegenheiten dazu gab es immer wieder. An
die Stelle dieser Voete traten gewohnlich Amminner
mit bedeutend eingeschrinkten Befugnissen.

Wiahrend der dppenzellerkriege hatte Titbach cleich
den iibrigen Orten der stift st. callischen Seegegend das
KNriegsungemach zu tragen. Nach dem Waffenstillstande
nach Schlacht Hofe Loch
St. Gallen-Speicher schidigten sich die Parteien fort-

withrend mit gezenseitigen Raubziigen. Die Bewohner

der bheim an der Strasse

des Hofes Titbach waren dem Abte treu geblieben. Der
Hof wurde gepliindert. Hiuser und Stille wurden nie-
dergebrannt. o dass des Gotteshauses Kelhof lange Zeit
wuest. buwlos. unbezimbret und nutzelos  lag wie auch
das Forstlehen und des Gotteshauses Weingarten. Zum
zweltenmale Krieg Tiibacher
Marken. Stadt Politik
appenzellischen Volksbundes zu eigen gemacht hatte.

Am Treffen auf Rot-

monten waren die Oesterreicher besiegt worden. Nach

durch die

St. Gallen

schritt der

als sich die die des

Stoss und gleichzeitig in den

Sicherung des Bodenseeufers und der Wege nach dem
Rheintale wurden die Burgen Hagenwil. Mammerts-
W. L. TIL. Aah. Ne: 37,
* W, U. III. Anh. Nr. 60.
W T LY. Ne. 1728.
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Grundriss der Gemeinde Tiibach.

Aufgenommen von Lehenvogt Ehrat. 1786.



hofen und die Riassenhub in Tiibach besetzt, laut stad-
tischen Seckelamtsbiichern die Glocken von Rorschach
heruntergeholt, die grossen Biichsen gegen Arbon ge-
fihrt und die stiadtischen Truppen in die Burgen zu
Steinach, Sulzberg, Wartensee und Rosenberg bei Ber-
neck gelegt. Erst am 28. Dezember 1408 gab das Kloster
wieder erstmals den Kelhof zu Tiibach dem Heinrich
Germann und seinen Sohnen Hans, Ruedi und Uli unter
gemilderten Bedingungen fiir sechs Jahre zu Lehen.
«Gat ein

todes wegen er lass kind hinder im oder niht, das danne

keller desselben kelnhofs ab und enist von

als dik es also ze schulden kumet, ainem abt des eb-
genanten gotzhuses, welher ie danne ist, von demselben
erstorbnen keller desselben kelnhofes volgen sol ze
vorus und vorab sin bestes, tiirstes lebendig hopte vihes
ze hoptfal und darzuo der dritte pfenning alles des
varenden guotes» ete.’

Der Tiibacher Kelhof bildete bis in das 18. Jahr-
hundert hinein einen wertvollen landwirtschaftlichen
Grossbetrieb. Unter Abt Colestin empfing Hans Ror-
schacher aus dem Gerichte Morschwil, Haus, samt Sta-
del, Torkel, Schweinestall und Baumgarten, gegen 90
Juchart Ackerfeld in den drei Zelgen, am Schwarzen-
bach, am Ruchen, im Hagenbuch, in der Kelle, auf dem
Kalchrain, im Buch einen Weingarten, ein Stiick Wal-
dung, die grosse Wiesen am Dorfe und im Seemoos,

die Weide

Heuwachs.

auf dem Ruchen und weitere 20 Mannmahd
Dem Lehenbauer war iiberbunden, den Hof
zu Nutzen und Frommen des Gotteshauses zu bebauen,
nichts ohne Zins zu verpachten, hei Bauten nach Krif-
ten mitzuhelfen, den Wein aus den Weingirten auf
seine Kosten dem Gotteshause zuzufiihren, den Korn-
zehnten zu geben, einen Zuchtstier oder Pfarren fir
das Gemeindevieh zu halten, alle Jahre 11 Mutt Ker-
nen ohne Kosten in das Schwesternhaus zu Rorschach
zu liefern, Feuer und Licht, Knecht und Magd in Acht
zu nehmen, dem Statthalter stets gegen billigen Lohn
mit Ross, Wagen und Schlitten gewirtig zu sein und
dazu jahrlich 8 fl. Zins zu entrichten.

Im gleichen Verhaltnisse wie in der Wirtschaft des
Kelhofes traten auch durch das ganze Mittelalter hin-
durch im iibrigen landwirtschaftlichen Betriebe des
Hofes Acker- und Rebbau in den Vordergrund. Das
ganze Ackergebiet blieb in drei grosse Zelgen einge-
teilt, die Steinacher, die Goldacher und die mittlere
Zelge, eine Winter-, Sommer- und Brachzelge oder eine
Roggen-, Haber- und Brachzelge, die nach dem mittel-
alterlichen Zelgrechte bebaut werden mussten. Vom
Brachmonate an wurden jeweils alle Aecker umge-
brochen, die seit der Sommerernte des vorhergehenden
Jahres den ganzen Herbst und Winter iiber als Stoppel-
felder dem weidenden Vieh iiberlassen worden waren.
Die zwei Saatzelgen mussten dann durch Einzdunung
vor dem Weidgange geschiitzt werden. Allen Hofgenos-
sen stand das Weiderecht, Trieb und Tratt, fiir ihr Vieh

zu, das von einem Dorfhirten gewartet werden musste.

WL l_[‘V Nr. 2437.
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1560

zwischen Untergoldach und Tiibach durch Schiedsspruch

[m Jahre musste ein solcher Weiderechtsstreit
beigelegt werden. Neben dieser allen zugianglichen Som-
merfitterung brauchte der Wiesbau nur noch wenig
Futter fir einen verhaltnismissig kleinen Viehstand her-
vorzubringen. Alle Hofgenossen wehrten sich darum
aber auch, so oft ein weiteres Stiick Land eingelegt oder
eingezdunt werden sollte. Auch Hanf und Flachs wur-
den fleissig angebaut. Rocken und Spinnrad gehorten
in jedes bauerliche Haus, wo das Linnenzeug, das selbst
gesponnen und gewoben war, jahrhundertelang den
Stolz der Hausfrau bildete.

Neben dem weiten Ackerlande fiir Korn, Flachs und
Riiben lagen geschlossen und zerstreut Rebgirten mit
nicht unbegehrtem Weine, an der Halden, am Ruchen
im Steingartlein, an der Goldach, zusammen 15 Juchart
und iiber 100 kleinere zehntpflichtige Rebstiicke, die
zum Teile auch auswartigen Besitzern gehorten. (1687.)
Hin und wieder wurde der Weinzehnt in Geld umge-
rechnet und richtete sich nach dem Marktpreise des
roten Rheintalers, der lange auf einem Durchschnitts-
preise von 2 fl. 50 Kreuzer per Eimer stand. Im guten
Weinjahre 1705 rannen 77 Eimer Zehntwein zugunsten
des Klosters. Um dem Zehnttropfen den guten Ruhm
zu sichern, wurden 1689 sieben Torkelmeister in Eid
und Pflicht genommen. Sie waren gehalten, wenn notig
Tag und Nacht zu «trucken», damit niemand gehindert
wiirde, und fleissig acht zu geben, dass die Abgabe
wohl gemessen und nicht erst vom letzten Drucke er-
folgte. Gerne erwarben auch Auswirtige Giiter mit
Hausern und Reben in dem anmutigen und fruchtbaren
Gelande, in fritheren Zeiten adelige Geschlechter und
spater wohlhabende Biirger der Stadt St. Gallen, die
ihren Sitz auf Neubrunn, auf dem Ruchen, dem Ruh-
berg und auf Griinegg nahmen.

Gleich Glitern Mittelalter
die Vogtsgewalt ihre Triager. Tiibach wird in den Ur-
Reichshof Die Reichsvogtei
Gerichtsbarkeit in Zivil- und Straf-
sachen in sich. Vermoge der verlichenen Immunitit

den wechselte im auch

kunden als bezeichnet.

schloss die hohe

stand sie urspringlich dem Kloster zu, das sie aber im
Laufe der Zeit auf seine Schirmvogte tbertrug. Die
Schirmvogtei wurde eintraglich; denn der Vogt bezog
einen Teil der Strafgelder, der Vermogenskonfiskation.
Steuern in Geld und natura. Der Hohenstaufe Barba-
rossa zog die Vogtei nach dem Tode des letzten Schirm-
vogtes Graf von Pfullendorf wieder an das Reich, und
nur voribergehend gelang es tatkraftigen Aebten, wie
dem oben genannten Ulrich VI. von Sax und Wilhelm
von Montfort, sie wieder an das Kloster zu bringen.
Ludwig der Bayer (1313-—1347) machte sie zu einem
teilbaren Geschéftsartikel, verpfandete sie stiickweise
an Adelige, so die Reichsvogtei Tiibach mit Rorschach
120 Mark Silber an die Edeln von
Biirglen. 1351 wurde Hermann von Breitenlandenberg
um 145 Mark Silber Inhaber. 1374 wurde sie dem il-

tern Hermann von Breitenlandenherg als Leibgeding zu-

und Muolen um



gesichert. 1454 gelang s dem Abte Caspar, dem die
adelige Verwandtschaft zustatten kam. die Vogtei Tiib-
ach, die Pfand des Reiches war. von dem damaligen
Vogte Jakob Paier, dem Sohne Konrad Paiers, zuriick
zu kaufen’. Tatsachlich geschah der Anfall aber erst
166 Abt Kaiser Fried-

rich III. an den letzten Inhaber Burkhart Schenk von

unter Ulrich Rosch. nachdem
Castell den Befehl dazu erlassen hatte. Das Stift musste
fiir die Abtretung neben der Pfandsumme auch noch
gewisse Einkiinfte aus dem Hofe Muolen garantieren.

Die Nachbarvogtei zu Ober- und Niedersteinach war
zu dieser Zeit im Besitze von Caspar Ruchenacker und
1159 Kauf Stadt St. Gallen

Durch den Bau des Gredhauses zu Steinach sollte der

ging durch an die tiber.

Ort zum Haupthafen auf dieser Seite des Sees werden.
Abt Ulrich Pliane

verlangte die Zuteilung von Obersteinach zur Vogtei

suchte diese zu durchkreuzen und
Tiibach. Fin schiedsrichterlicher Spruch der Eidgenossen
entschied aber zugunsten von St. Gallen. Die Vogtei und
Gerichtsherrschaft von Tiibach unterstand von da an
bis zum Untergange des Stiftes dem Vogte zu Rorschach.
Den vielfach wirr gewordenen Zustinden in Wirt-
schaft und Verwaltung machte Abt Ulrich mit einer
cinheitlichen Verwaltungsorganisation ein Ende, die bis
zum Ende des 18. Jahrhunderts mit wenig Aenderungen
erhalten blieb. Darnach wurde die Hauptmannschaft
Tiibach mit den Hauptmannschaften Rorschacherberg.
Grub, Eggersriet und dem Reichshofe Rorschach dem
Rorschacher Gerichte zugeteilt. Die Gerichte Rorschach
Goldach, Untereggen, Steinach und Méorschwil bildeten
das Rorschacheramt. Jede Hauptmannschaft bildete
wohl einen ecigenen Verwaltungshezirk. blieb aber mit
dem: Gerichte in Rorschach zustindig.
Ach wurde Jahre 1566
unter Abt Othmar ein Dorf- und Hofrecht aufgestellt.

Darnach konnte das Hofrecht oder eine Art Einbiirge-

Fiir Tiibach und erst 1m

rung gegen 6 Pfund Pfennig als Einkaufstaxe erworben
werden, wovon die eine Hilfte dem Abte, die andere
denen von Tiibach und Ach zufloss. Das Hofrecht ver-
blieh dem Hofgenossen und seinen Kindern, auch wenn
er seine Braut aus einer andern Gemeinde holte, ebenso

der Tochter, die von einem Gotteshausmann gefreit

wurde. War er aber kein Gotteshausmann oder aus frem-
den Landen gebiirtig, so durfte ihm das Hofrecht nicht
oder nur mit besonderer Gunst des Abtes und der Hof-

genossen gegeben werden, Dabei hatte der neue Hof-

mann die Einkaufstaxe von 6 Pfund Pfennig zu be-
zahlen. Der Fremde, der sich nach Kauf eines Hauses

Dorfer

hiiblich niederlassen wollte, hatte ecine Niederlassungs-

in einem der beiden Tiibach oder Ach haus-
oder Einzugsgebiithr von 10 Pfund Pfennig zu bezahlen.
Gemeindegenossen, die sich in andere Gemeinden ver-
zogen, ohne Eigenbesitz oder Lehen in der Gemeinde
zuriick zu lassen, gingen ihres Hofrechtes verlustig.
Kinder wegzichender, aber besitzender Hofleute konnten
sich das Hofrecht nur erhalten, wenn ihre Eltern von

T W.U. VI, Nr. 5705.

Tiitbach Phot. Frei & Co.. St. Gallen

Tiibach

Frauenkloster St.Scholastika in Luftbild Alpar. Bern

ihrem Eigentume die Steuern zahlten und die Kinder
selbst bei ithrer Verheiratung den Kirchgang in der or-
dentlichen Kirchhore machten. Unehlichen Kindern, die
nach dem Jahre 1566 geboren wurden. durfte das Hof-
recht vom Abte und der Gemeinde nur mit besonderer
Gunst gegeben werden. Dem Hofmanne, der aus Armut
sein Haus verdussern musste, sicherte die Satzung den
Gemeindenutzen fiir sein ihm allfillig verbliebenes Vieh
auch weiterhin. 1756 wurde noch die Bestimmung bei-
gefiigt, dass jede auswirtige Braut eines Tibachers min-
destens 150 fl. Vermogen besitzen miisse, ansonst das
Hofrecht verloren gehe.

Kirchlich gehorten die Bewohner von Tiibach zur
Pfarrei Steinach. Im Januar 1529 traten sie ebenfalls
zur Reformation iiber und verblieben im neuen Glauben
bis nach dem zweiten Kappelerkriege, 1532. Dann kehr-
ten die alten Zustinde Refor-

mationszeit verschwand auch eine bisher bestandene Ka-

zurick. Wahrend der



pelle. Im Jahre 1649 gestattete Abt Pius einen Neubau
ausserhalb des Dorfes. Die Gemeindegenossen wurden
verpflichtet, alle Kosten fiir Dach, Gemach, Gelaute,
Zierden und Lichter, fiir alles, was zum christlichen Ge-
brauche gehore, bis zu einer spatern gentigenden Do-
tation aufzubringen. Das Kloster behielt sich die Juris-
diktion vor und wies die Tubacher an, ihrer Mutter-
kirche Steinach unbeschadet aller Rechte anzugehoren.

Um 1740 erwogen die Bewohner von Steinach einen
Kirchenneubau. Da regten sich inTiibach die Trennungs-
geliiste. Der Rat, die bestehende Kapelle entsprechend
zu erweitern und durch einen Kaplan von Steinach aus
bedienen zu lassen, wurde abgelehnt. Der st. gallische
Offizial stand dem Begehren wohlwollend gegentiber.
Dagegen losten die Trennungsgedanken zu Steinach &dus-
serst lebhaften Widerspruch aus. In einlisslichen Bitt-
schriften suchten beide Gemeinden den Abt fir ihre
Sache zu gewinnen. Tiibach klagte iiber den schlechten,
durch Ueberschwemmungen gefahrdeten weiten Weg,
der allerlei Unzukommlichkeiten mit sich bringe. Thre
Ortschaft zahle 60 Hiauser mit iiber 300 Seelen, ihr
Pfarrpfrundfond sei bereits auf 5000 fl. angewachsen.
Daneben seien schon viele fromme Stiftungen gemacht
worden. In Steinach befiirchtete man bei einer Abtren-
nung von Tiibach steigende Lasten und glaubte an-
fiihren zu miissen, dass Tiibach auch nie imstande sein
werde, eine eigene Pfarrei zu unterhalten. Viele Be-
wohner seien als Knechte und Migde und Hintersdssen
auf den Lehen des Abtes und der Stadt St. Gallen, auch
auf den Mahlmuhlen, der Papiermiihle und auf dem
Ruchen unterhalten, und nur wenige wiren mit Kapi-
talien bedacht. Auch sei mit Brief und Siegel beim Bau
der Kapelle versprochen worden, dass die Kirche zu
Steinach in keiner Weise benachteiligt werden diirfe.
1742 fiihrten die Kirchgenossen von Steinach ihren Neu-
bau aus und konnten darin am 12, November im Bei-
des Abtes II.

feiern.

sein Colestin den ersten Gottesdienst

Die Unstimmigkeiten brachten die Gemiiter beider
Gemeinden in Wallung. In einer eindringlichen Eingabe
versprachen dreizehn Biirger von Tiibach, fiir die Lei-
stungen der Gemeinde biirgen zu wollen. Der Plan sehe
den Bau einer Kirche mit Dachreiter und Gelaute und
eines Pfarrhauses vor. Der Abt gab 1742 die Erlaubnis
zur Abtrennung unter der Bedingung, dass fiir eine wiir-
dige Ausstattung gesorgt und das Kirchen- und Pfrund-
gut sichergestellt werde. Die baufillige Kapelle wurde
niedergelegt und am 30. April 1744 hart daneben der
Grundstein fiir den Neubau gelegt. Am 21. August 1746
vollzog der papstliche Nuntius die Konsekration.

Fast mehr noch als die Trennungsfrage erhitzte bald
darauf der Turmbau die Gemiiter. Im Einverstandnisse
mit dem Offizial Iso Walser, dem besondern Forderer
des Kirchenbaues in den Stiftslanden, war in der Ge-

meinde beschlossen worden, den Dachreiter durch einen

[V}

Turm mit schonem Geldute zu ersetzen. 1767 iibernahm
Ferdinand Beer den Bau mit Bauvertrag. Er war der
Neffe und Mitarbeiter des Vorarlberger Meisters Joh.
Michael Beer. Zuerst arbeitete er als Palier mit beim
Neubau des Chores an der St. Galler Klosterkirche und
trat dann selbstindig auf als Meister beim Baue der
sog. Pfalz, jetzt Regierungsgebidude. Er war lange Jahre
hindurch Baumeister des Stiftes und errichtete rings in
der st. gallischen Landschaft kleinere Kirchen und Pro-
fanbauten, u. a. die Kirche zu St. Fiden und den klei-
nen Zentralbau in Bernhardzell. Der Voranschlag fiir
den Tiibacher Turmbau belief sich auf 1351 fl., wobei
die Gemeinde den Materialtransport zu tubernchmen
hatte.

Ein Teil der Kirchgenossen stellte sich in Oppo-
sition, und die Umtriebe fithrten zu Aerger und Miss-
helligkeiten. Da wurde am 10. Januar 1768 in der
Kirche ein dbtisches Mandat verlesen, worin den Wider-
sachern scharfe Missbilligung fiir ihr #rgerliches Ver-
halten ausgesprochen. die weitern Bauarbeiten unter-
sagt, die aufgelaufenen Kosten den Strafbaren innert
10

Busse allseitig Frieden geboten wurde. Vierzehn Tage

Monatsfrist zur Zahlung auferlegt und bei Taler
spiter gewihrte der Abt auf untertaniges Anhalten der
Gegner den Widerruf des verlesenen Mandates und die
der Arbeit. Sollte Widerreden,
Schmihen und Aufstiften aber nicht unterlassen werden

Wiederaufnahme das
so werde man wohl wissen, wo der Turm in St. Fiden
stehe. Das Wort des Abtes wies den Weg zu Ruhe und
Frieden. Beer gab dem Dorfkirchlein den Turm mit
Kugel und Kreuz, und nach all dem Hader mag die
kleine Gemeinde das erste Friedensgeldute mit gestei-
gerter Freude vernommen haben.

Am siidwestlichen Ende des Gemeindebannes liegt
Hundtobel Vor 1610

stand da wie im Steinertobel ein Feldschwesternhaus.

das mit dem Nonnenbummert.
Die Klausnerinnen lebten von den Ertrdgnissen der
drmlichen Ausstattung und den Opfergaben der Um-
wohner. Die wenigen Insassen hatten Haus und Hof
von den Herren von Gundoldingen zu Lehen. Anno
Neu-
Abt

Bernhard iiberwies den beiden Klosterchen einen Platz

1610 wurde das Schwesternhaus anlasslich einer

ordnung mit dem Kloster St. Gallen iibersetzt.

in Rorschach, wo 1611 die Grundsteinlegung fir Sankt
Scholastika erfolgte. Der mittelalterliche Bau kam da
aber in den Verkehrsliarm der Neuzeit zu stehen. 1905
ubersiedelten die Schwestern wieder nach Tiibach, wo
in sonniger, ruhiger Abgeschiedenheit der heutige Klo-
sterbau erstanden war.

Bei der Neueinteilung des st. gallischen Gebietes zur
Mediationszeit, 1803, wurde Tiibach mit Berg der poli-
tischen Gemeinde Steinach zugeteilt. Steinach trennte
sich 1833 davon ab. Ein Grossratsheschluss vom 17. No-
vember 1845 gab dann auch der Ortsgemeinde Tiihach
die politische Selbstandigkeit.



40 Seiten

mit

16 farbigen

Ze

Zweite Illustrationsprobe aus dem Buche
/ , " /”
Wintergdiste am Futterhcindchen
Betrachtungen aus dem Leben der heimischen Vogelwelt

Fur die Jugend erzéhlt und gezeichnet von Professor W. Schneebeli in Rorschach

chnungen. Preis Fr. 2.50, gebunden Fr.3.— Zu beziehen im Buchhandel und im Ve



	Aus der Geschichte des Reichshofs Tübach

